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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Norbert Gugerbauer und 
Genossen vom 28. Februar 1991, Nr. 570/J, betreffend Konkurrenz zwischen 
freier Wirtschaft und Strafvollzugsanstalten, beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 
Strafvollzugsanstalten unterliegen keiner Abgabenpflicht, weil sie als 
Hoheitsbetriebe, "deren Tätigkeit Uberwiegend der öffentlichen Gewalt 
dient", keine Betriebe gewerblicher Art im Sinne des 
§ 2 Körperschaftssteuergesetz 1988 darstellen. 

Das Bereitstellen von Arbeitsmöglichkeiten fUr die Häftlinge ist als un­
abdingbarer Bestandteil des Strafvollzugs allein dieser hoheitlichen 
Tätigkeit zuzuordnen, auch wenn die Arbeitsprodukte in einer einem priva- . 
ten Gewerbebetrieb ähnlichen Weise verwertet werden. 
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